
VERFAHRENSVERMERKE
zur Aufstellung des vorhabenbezogenen interkommunalen Bebauungsplans mit integrierter
Grünordnung "Sondergebiet Landwirtschaft Memberg II“

Aufstellungsbeschluss vom 21.03.2023; ortsüblich bekannt gemacht am 04.04.2023
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
___________________________________________________________________________________

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Entwurf vom 21.03.2023 in der Zeit vom 04.04.2023 bis
12.05.2023 durch ortsübliche Bekanntmachung, Zeitungsanzeige und Anschreiben der
Grundstücksnachbarn (§ 3 Abs. 1 BauGB).
___________________________________________________________________________________

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden/Träger öffentlicher Belange zum Entwurf vom 21.03.2023 in der
Zeit vom 03.04.2023 bis 12.05.2023 (§ 4 Abs. 1 BauGB).
___________________________________________________________________________________

Veröffentlichung des Bebauungsplan-Entwurfes samt Begründung vom 04.07.2023 in der Zeit vom
30.08.2023 bis 01.10.2023 auf der Internet-Homepage der VG Falkenberg sowie gleichzeitige öffentliche
Auslegung dieser Planungsunterlagen im Rathaus Falkenberg; ortsüblich bekannt gemacht am 29.08.2023
(§ 3 Abs. 2 BauGB).
___________________________________________________________________________________

Beteiligung der Behörden/Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) zum Bebauungsplan-Entwurf
vom 04.07.2023 in der Zeit vom 28.08.2023 bis 01.10.2023.
___________________________________________________________________________________

Der Gemeinderat Malgersdorf hat am 16.01.2024 den vorhabenbezogenen interkommunalen
Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Sondergebiet Landwirtschaft Memberg II“ in der Fassung
vom 16.01.2024, die gegenüber dem Entwurf vom 04.07.2023 unverändert geblieben ist, als Satzung
beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB).
___________________________________________________________________________________

Die Richtigkeit vorstehender Verfahrensvermerke wird bestätigt und der Bebauungsplan wird hiermit
ausgefertigt.
                                                                                                                                            (S)
Malgersdorf, den ................... ...................................................
                                                              Weber, Erster Bürgermeister
___________________________________________________________________________________

Der Satzungsbeschluss für diesen Bebauungsplan wurde am .................. gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan bei der VerwGem
Falkenberg eingesehen werden kann. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Außerdem
wurde auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften (§ 214 BauGB)
sowie die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4
BauGB bezüglich des Erlöschens von Entschädigungsansprüchen aus den §§ 39 – 42 BauGB
hingewiesen.

                                                                                                                                            (S)
Malgersdorf, den ................... ...................................................
                                                              Weber, Erster Bürgermeister

Präambel

Die Gemeinde Malgersdorf im Landkreis Rottal-Inn erlässt auf Grund
 der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
 des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
 des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
 der Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, den Vorhabenbezogenen
interkommunalen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Sondergebiet Landwirtschaft
Memberg II" als Satzung.

§1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen interkommunalen 
Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "Sondergebiet Landwirtschaft Memberg II" ist die 
Planzeichnung M 1:1000 vom 16.01.2024 maßgebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Bestandteile der Satzung

Der Vorhabenbezogene interkommunale Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung 
"Sondergebiet Landwirtschaft Memberg II" besteht aus:
1) Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil 16.01.2024 mit  Übersichtslageplan

und den Planlichen und Textlichen Festsetzungen
2) Begründung mit Umweltbericht vom 16.01.2024
3) Ausgleichsflächenplan – Externe Ausgleichsfläche Fl.Nr. 241 (TF) Gmk. Jägerndorf, Gmd.

Arnstorf – Bestand, Planung, Aufwertung M 1:500 vom 04.07.2023
4) Vorhaben- und Erschließungsplanung zu den Vorhabenbezogenen interkommunalen

Bebauungsplänen mit integrierter Grünordnung "Sondergebiet Landwirtschaft Memberg II"
(Teil Simbach), Markt Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau und "Sondergebiet
Landwirtschaft Memberg II" (Teil Malgersdorf), Gemeinde Malgersdorf, Landkreis
Rottal-Inn vom 11.10.2022:
VE-P 1 Grundriss M 1:200 - Planfertiger Architekturbüro Stadler, Arnstorf
VE-P 2 Schnitt, Westen, Osten M 1:100 - Planfertiger Architekturbüro Stadler, Arnstorf
VE-P 3 Süden, Norden M 1:100 - Planfertiger Architekturbüro Stadler, Arnstorf
VE-P 4 Freiflächengestaltungsplan M 1:500 - Planfertiger Jocham + Kellhuber GmbH,

Iggensbach, Stand 20.06.2023
5) Anlagen:

Anlage 1: Wasserrechtsverfahren - Lageplan Niederschlagswasserableitung Neubau
Lagerhalle M 1:1.000 vom 23.01.2023, Planfertiger Ingenieurbüro Georg
Kessler, Eggenfelden

Anlage 2:   Immissionsschutztechnisches Gutachten - Schallimmissionsschutz
SMB-6215-01 / 6215-01_E02 vom 10.02.2023 durch das Büro Hoock &
Partner Sachverständige PartG mbB aus Landshut

Anlage 3: Kurzstellungnahme Vögel, Büro ÖKON GmbH, Daßwang, 31.05.2023

Malgersdorf, den __.__.____, _____________________________
Franz Josef Weber, 1. Bürgermeister
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V. HINWEISE

1.0 SICHERSTELLUNG DES PFLANZRAUMES

Großbäume: Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Kleinbäume: Baumgruben: 150 x150 x 80 cm
Gehölze: Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm
Rasen: Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

2.0 GRENZABSTÄNDE

Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

3.0 BODENDENKMÄLER

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine Bodendenkmäler vorhanden.
Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde gemäß Art. 8 DSchG sind meldepflichtig an
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde.

4.0 SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauGB

Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur
Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu
begrünen.

5.0 AUSHUBARBEITEN / ALTLASTEN

Überschüssiges Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Es darf nicht in der freien
Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf ökologisch wertvollen
Flächen wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstandorten, Feldgehölzen, alten Hohlwegen,
Bachtälern, Waldrändern usw.

Auf den hier überplanten Flächen sind keine Altlasten kartiert sowie nach derzeitigem
Kenntnisstand keine altlastverdächtigen Flächen bekannt und es gibt keine Hinweise auf
anderweitige Bodenkontaminationen.

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht ist auf Grund der in dem Bereich vorliegenden erhöhten
Wahrscheinlichkeit höherer Arsengehalte im Rahmen von Baumaßnahmen nach Möglichkeit
ausgebautes Bodenmaterial in diesem Bereich wieder zu verwenden.

Sollte im Rahmen der Baumaßnahme Bodenmaterial aus diesem Bereich die Baustelle
verlassen, ist aus bodenschutzrechtlicher Sicht eine Untersuchung auf Arsen erforderlich. Hierzu
wird auf das LFU- Merkblatt „Beprobung von Boden und Bauschutt", sowie auf das Merkblatt
„Handlungshilfe für den Umgang mit geogen arsenhaltigen Böden" verwiesen.

Die Untere Bodenschutzbehörde ist unverzüglich zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art.
1 BayBodSchG), falls bei den Erschließungsarbeiten bzw. beim Aushub von Baugruben
Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung
oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten sind in diesem Fall unverzüglich in diesem
Bereich zu unterbrechen.

7.0 SOLARENERGIE

Die Nutzung von Solarenergie wird grundsätzlich empfohlen, dabei sollte eine gestalterisch
verträgliche Einbindung in die Dachlandschaft beachtet werden.

6.0 SAAT- UND PFLANZGUT

Für Ansaaten und Pflanzungen im Planungsgebiet wird die Verwendung von autochthonem
Saat- und Pflanzgut empfohlen.

8.0 BRANDSCHUTZ

Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege erreichbar sein.
Die Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück einschließlich ihrer Zufahrten müssen dem
Art. 31 BayBO, sowie dem Art. 5 BayBO und DIN 14090 entsprechen.

Der Brandschutz wird derzeit durch die vorhandenen Teiche für den ersten Angriff, südlich,
außerhalb des bestehenden Sondergebietes, mit einem Inhalt von ca. 2.000 m³ und der
Feuerwehr Malgersdorf bzw. Simbach sichergestellt.

9.0 VERSORGUNGSLEITUNGEN

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen
und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 -
siehe hier u.a. Abschnitt 6 - zu beachten. Durch die Baumpflanzungen darf der Bau, die
Unterhaltung und Erweiterung von Versorgungleitungen nicht behindert werden.

10.0 HOCHWASSER / STARKREGENEREIGNISSE

Ein grundsätzliches Risiko für Hochwasser (Starkregenereignisse, Hochwasser, Kanalrückstau,
Grundhochwasser) kann nicht ausgeschlossen werden.
Entsprechend den Informationen durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe werden u. a. folgende vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz vor Sturzfluten
und Überschwemmungen empfohlen:
• Alle Eingangsbereiche und Oberkanten von Lichtschächten und außenliegenden

Kellerabgängen sollten mindestens 25 Zentimeter höher liegen als die umgebende
Geländeoberfläche.

• Alle möglichen Wassereindringwege in geplante Gebäude sind bis zu den relevanten
Höhen zu verschließen.

• Unterkellerungen sollten wasserdicht ausgeführt werden.
Hierzu ist die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums zu beachten
(www.fib-bund.de/lnhalt/Themen/Hochwasser). Der Abschluss einer
Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Landwirtschaft

SO

II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

2.0 BAUWEISE, BAUGRENZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

5.0 GRÜNORDNUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 20 und Abs. 6 BauGB)

5.1 zu pflanzende Einzelbäume

5.1.1 Baum I. Ordnung (Hochstamm) nach der Pflanzliste Punkt IV.3.1,
eine lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m
unter Einhaltung der Anzahl ist erlaubt.

3.0 SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

3.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Vorhabenbezogenen interkommunalen Bebauungsplanes mit
integrierter Grünordnung "Sondergebiet Landwirtschaft Memberg II"
(Teil Malgersdorf)
(§ 9 Abs. 7 BauGB, Innenkante maßgebend)

2.1 Baugrenze

1.1. Sonstiges Sondergebiet SO gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der
Zweckbestimmung Landwirtschaft:
Zulässig ist die Errichtung von Lagerhallen für die land- und
forstwirtschaftliche sowie eine land- und fortwirtschaftsnahe
gewerbliche Nutzung, insbesondere für die Lagerung von land- und
forstwirtschaftlichen Rohprodukten, konservierten und veredelten
land- und forstwirtschaftlichen Produkten ausschließlich durch die
folgenden Betriebe:

- Fa. Stangl GmbH & Co. Gemüse KG, Gmeinbauer 56, 94436
Simbach

- Stangl Agrar KG, Gmeinbauer 56, 94436 Simbach
- Stefan Stangl Land- und Forstwirtschaft e.K., Gmeinbauer

56, 94436 Simbach
- Best Garden GmbH, Gmeinbauer 56, 94436 Simbach
- sowie mit den vorgenannten Betrieben verbundene

Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 2 Handelsgesetzbuch
(HGB), die ausschließlich dem gemeinsamen Betriebszweck
der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von
Gemüseprodukten und anderer land- und
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse dienen.

1.2 Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2
festgesetzt, dass im Rahmen des Sonstigen Sondergebietes SO Landwirtschaft nur
solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabensträger im
Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

4.3 festgesetzter Höhenbezugspunkt in Meter über Normal Null für die
Lagerhalle (= fertiger Fußboden Erdgeschoss der Vorhaben- und
Erschließungsplanung); der fertige Fußboden Erdgeschoß des
Gebäudes ist in einem Spielraum von +/- 50 cm zum festgesetzten
Höhenbezugspunkt verbindlich.

449,50

4.0 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

maximal zulässige Grundfläche gem. Planeintrag, GR I für
Hauptgebäude und GR II für befestigte Flächen und Nebenanlagen

4.1 GR I / GR II

maximal zulässige Wandhöhe gem. Planeintrag
in Meter bezogen auf den jeweiligen Höhenbezugspunkt

4.2 WH

Ein- und Ausfahrtsbereiche3.2

5,0

7.0 KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

7.1 Flurstücksgrenze

7.2 Flurstücksnummer

7.3 Bestandsgebäude

8.2 Bemaßung

8.0 HINWEISE

Nutzungsschablone

SO Sonstiges Sondergebiet SO gemäß § 11 Abs. 2 
BauNVO mit der Zweckbestimmung Landwirtschaft
maximal zulässige Grundfläche:

15.000 m² GR I für Hauptgebäude und 
6.500 m² GR II für befestigte Flächen und Nebenanlagen
10,7 max. zulässige Wandhöhe (WH) in Metern bezogen

auf den jeweiligen Höhenbezugspunkt
(§ 18 BauNVO)

Art der baulichen
Nutzung

maximal zulässige Grundfläche:
GR I für Hauptgebäude und
GR II für befestigte Flächen und
Nebenanlagen

max. zulässige Wandhöhe WH
in Metern bezogen auf den jeweiligen
Höhenbezugspunkt

8.10

8.4 geplantes Gebäude

E1

6.0 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

6.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Pflanzung von 2-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus
Sträuchern auf 100 % der Fläche. Die Auswahl der Pflanzen hat
gemäß der Pflanzenliste Punkt IV.3.2 zu erfolgen.

7.5 Höhenlinien Bestandsgelände (Quelle Vermessung 2020)449

E2 Pflanzung von 4-5-reihigen (die 5. Reihe mind. auf der Hälfte
der Länge) Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern auf
75 % der Fläche. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß der
Pflanzenliste Punkt IV.3.2 zu erfolgen.

603

7.4 Landkreis-, Gemeinde- und Gemarkungsgrenze

8.3 geplante und bestehende Böschungen

8.5 geplante Fahrwege, Anlieferungen, PKW- und LKW-Stellplätze

8.6 Anbauverbotszone zum Fahrbahnrand der Bundesstraße B 20
(§ 9 FStrG): 20 m

8.8 bestehende Freileitung 110 kV-Freileitung Arnstorf-Marklkofen der
Bayernwerk Netz GmbH mit beidseitiger Leitungsschutzzone je
22,5 m

8.7 Baubeschränkungszone zum Fahrbahnrand der
Bundesstraße B 20: 20 m bis 40 m

110 kV-Freileitung
Arnstorf-Marklkofen

8.9 bestehende unterirdische Gasleitung der Erdgas Südbayern mit
beidseitiger Leitungsschutzzone je 2,0 m

WH
max. 10,7

Landwirtschaft

SO

8.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Vorhabenbezogenen interkommunalen Bebauungsplanes mit
integrierter Grünordnung "Sondergebiet Landwirtschaft Memberg II"
(Teil Simbach)

E3 Pflanzung von 8-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus
Sträuchern auf 75 % der Fläche. Die Auswahl der Pflanzen hat
gemäß der Pflanzenliste Punkt IV.3.2 zu erfolgen.

GR I
max. 15.000 m²

GR II
max. 6.500 m²

III.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 FESTSETZUNGEN NACH BAUGB UND BAUNVO

GR max. zulässige Grundfläche gem. Planeintrag:
max. 15.000 m² GR I für Hauptgebäude und 
max. 6.500 m² GR II für befestigte Flächen und Nebenanlagen

1.2.1

WH maximal zulässige Wandhöhe (WH) in Metern.

WH gem. Planeintrag max. 10,7 m

Für die Wandhöhe der Hauptgebäude gilt das Maß vom festgesetzten Bezugspunkt
Punkt II.4.3 bis zum Schnittpunkt der Außenfläche der Wand mit der Dachhaut oder bis
zum oberen Abschluss der Wand bzw. Oberkante Attika.

1.2.2

Abstandsflächen
Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO in der Fassung vom 10.02.2023 sind
einzuhalten. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO findet keine Anwendung. Für die Bemessung
der Abstandsfläche ist die Wandhöhe maßgebend. Die abstandsrelevante Wandhöhe ist
das Maß vom natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut
oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

1.3

Nebenanlagen
Außerhalb der Baugrenzen sind nur folgende Nebenanlagen zulässig:
• Fußwege,
• Zufahrten zum Gebäude und zu den LKW-Stellplätzen,
• Aufstell- und Parkflächen für LKW auf den befestigten Flächen wie in der Vorhaben-

und Erschließungsplanung dargestellt,
• Freilagerflächen gem. Punkt III.1.4,
• Aufschüttungen und Abgrabungen wie in der Vorhaben- und Erschließungsplanung

dargestellt,
• Zaunanlagen (Einfriedungen) gem. den Festsetzungen Punkt III.3.0.
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO dürfen außerhalb der Baugrenzen errichtet
werden.

1.5

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, § 19, § 20 BauNVO)

1.2

Dachaufbauten und technische Aufbauten
Dachaufbauten und technische Aufbauten sind zulässig, wenn
- die Dachaufbauten und technische Aufbauten eine maximale Grundfläche

von insgesamt 100 m² nicht überschreiten,
- die Anlagen eine maximale Höhe von 2,5 m gemessen von der Oberkante der

tatsächlichen Wandhöhe nicht überschreiten, maximal aber nur bis zu einer Höhe
von 2,5 m über der festgesetzten Wandhöhe bezogen auf den jeweiligen
Höhenbezugspunkt, und

- sie mindestens 2,0 m von der Außenwand zurückversetzt sind.

1.2.3

Freilagerflächen
Freilagerflächen sind außerhalb der Baugrenze für die Freilagerung von nicht
staubenden Stückgütern auf den befestigten Flächen gem. der Darstellung des
Vorhaben- und Erschließungsplans zulässig; dabei darf die Höhe der Lagerung max. 6,0
m betragen.
Schüttgüter dürfen nur gelagert werden, wenn Staubverwehungen durch bauliche und
sonstige Maßnahmen ausgeschlossen sind.

1.4

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet SO gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung
Landwirtschaft; zulässig sind die wie unter Punkt II.1.1 festgesetzten Lagerhallen mit den
befestigten Flächen (Verkehrs- und Lagerflächen) und Grünflächen, wie im Vorhaben-
und Erschließungsplan dargestellt und beschrieben.

1.1

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN FÜR HAUPTGEBÄUDE
(§ 9 Abs.4 BauGB, Art. 81 BayBO)

Dachform/ Dachneigung
Dächer mit durchgehender Firstlinie des Hauptbaukörpers, First parallel zur längeren
Gebäudeseite.
Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen:
Satteldach (gereihte Satteldächer) 5°

2.1

5.0 WASSERWIRTSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Die Beseitigung des Abwassers ist über ein Trennsystem gewährleistet.

Schmutzwasser
Eine Schmutzwasserentsorgung des Plangebietes ist auf Grund der Nutzung als 
Lagerhalle ohne Sozialräume nicht erforderlich.

Niederschlagswasser (Oberflächenwasser)
Die anfallenden Dach- und Oberflächenabwässer werden rückgehalten, über geeignete
Einrichtungen geklärt und mehreren Regenrückhaltebecken südlich des
Geltungsbereiches auf Flur-Nr. 393/2, Gemarkung Langgraben, Markt Simbach,
Landkreis Dingolfing-Landau zugeleitet. Anschließend erfolgte eine gedrosselte
Ableitung in einen namenlosen Graben.

Die Niederschlagsentwässerung wird durch ein Fachbüro geplant und  in einem
parallelen Wasserrechtsverfahren zum Vorhaben "Neubau Lagerhalle" beantragt.

5.1

3.0 EINFRIEDUNGEN
(§ 9 Abs.4 BauGB, Art. 81 BayBO)

4.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN
(§ 9 Abs.1 Nr. 17 BauGB)

Aufschüttungen und Abgrabungen
Aufschüttungen und Abgrabungen sind zulässig, wie in der Vorhaben- und
Erschließungsplanung dargestellt und beschrieben.

4.1

5.1.1

5.1.2

Höhe: max. 2,0 m ab OK fertiges Gelände3.1

Abstände: Die Zaunanlage ist von öffentlichen Erschließungsflächen
(Fahrbahnen etc.) mind. 50 cm von den Grundstücksgrenzen
abzurücken (Zaunlinie), der verbleibende Bankettstreifen ist als
Wiese/Rasen zu gestalten und zu pflegen.

3.2

Zaunsockel: Zaunsockel sind unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche
Punktfundamente im Bereich der Säulen erlaubt; zwischen Zaun und
Geländeoberfläche ist eine Bodenfreiheit von mind. 15 cm
einzuhalten.

3.3

Fassadengestaltung
Es ist nur eine nicht reflektierende Fassadengestaltung zulässig.

2.3

Dächer
(§ 9 Abs. 23 b BauGB)
Bei Satteldächern ausschließlich beschichtete Blechdeckungen in Rot-, Braun- u.
Grautönen. Dachoberflächen aus Kupfer, Blei, Titanzink oder Zink sind nicht erlaubt.
Solar- und Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen sind ausdrücklich auch in
aufgeständerter Form zulässig. Hierbei wird die Neigung der Solar-/PV-Module auf max.
30° zur Horizontalen begrenzt.

1.6

Werbeanlagen
Es ist max. eine Werbeanlage pro Fassadenseite mit einer maximalen Größe von 50 m²
flächig erlaubt. Dachwerbeanlagen, die über die Firsthöhe hinausgehen sind nicht
erlaubt. Blinklichter, bewegliche und selbstleuchtende Werbeanlagen sind unzulässig.

2.4

Brandschutz
Der bauliche, vorbeugende und abwehrende Brandschutz ist im Rahmen der
Einzelbaugenehmigung nachzuweisen.

5.2

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

1.0 UMSETZUNG, PFLANZENQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

Allgemeines

Die privaten nicht mit Anlagen überbauten Flächen sind entsprechend den planlichen
und textlichen Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten.
Ausbleibende Pflanzen sind zu ersetzen. Die Vegetationsflächen sind spätestens in der
Pflanzperiode nach Erstellung der Erschließungsflächen und nach Nutzungsaufnahme
/-beginn der Gebäude fertigzustellen. Nach- und Ersatzpflanzungen haben den
Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen. Die Pflanzenqualitäten
müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB)
entsprechen.
Für die im Plan festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den privaten
Vegetationsflächen wird die Verwendung der in Punkt IV.3.0 ausgewiesenen Gehölze
festgesetzt.
In den privaten Vegetationsflächen ohne Pflanzauflagen und um das Gebäude sind
ergänzend für zusätzliche Bepflanzungen Ziersträucher, außer die in Punkt IV.4.0
beschriebenen Arten, zugelassen.
Für freiwachsende Hecken u. Gehölzgruppen:
Pflanzdichte 1 Stück / 1,5 m² bei Reihenpflanzung,
Pflanzdichte 1 Stück / 3,0 m² bei Flächenpflanzung:
Pflanzqualitäten: Bäume I. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 16 - 18 cm

Bäume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 12 - 14 cm
oder Heister, 2xv., 150 - 200 cm

Sträucher: 2xv., 100 - 150 cm bzw. 60 - 100 cm

3.0 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Bäume I. Ordnung
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

3.1

Sträucher
Corylus avellana Hasel
Cornus mas Kornelkirsche
Euonymus europaeus* Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum* Heckenkirsche
Prunus spinosa* Schlehe
Rosa canina* Hunds-Rose
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Samubcus racemosa Trauben-Holunder
Viburnum opulus* Gemeiner Schneeball
Viburnum lantana* Wolliger Schneeball

* ausschließlich zulässige Strauchpflanzungen im Bereich der Leitungsschutzzone der
  110 kV-Freileitung

3.2

4.0 UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Landschaftsfremde Baumarten wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw.
sowie alle Trauer- oder Hängeformen (in allen Arten und Sorten) dürfen nicht gepflanzt
werden.

2.0 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Ein- und Durchgrünung des Baugrundstückes

Die nicht überbauten Flächen sind zu begrünen und dauerhaft als Wiese, Rasen oder
mit Bepflanzung (Deckung mindestens 95 %) anzulegen. Kiesdeckungen sind nur bis
maximal 5 % der nicht überbauten Flächen zulässig.

2.1

12.0 ANGRENZENDE LANDWIRTSCHAFT

Von den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen können, selbst bei ordnungsgemäßer
Bewirtschaftung, Lärm-, Geruchs- und Staubemissionen ausgehen, die von den Bewohnern zu
dulden sind. Dies kann auch vor 6.00 Uhr morgens bzw. nach 22.00 Uhr, sowie an Sonn- und
Feiertagen – während landwirtschaftlicher Saisonarbeiten – der Fall sein.

11.0 ANBAUVERBOTSZONE BUNDESSTRASSE B 20

Die Anbauverbotszone entlang der Bundesstraße B 20 beträgt 20 m, gemessen vom äußeren
Rand der befestigten Fahrbahn. In dieser Anbauverbotszone sind Hochbauten jeder Art sowie
Aufschüttungen und Abgrabungen in größerem Umfang unzulässig.
Die Baubeschränkungszone entlang der Bundesstraße B 20 beträgt 20 m bis 40 m, gemessen
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn.
Der Bereich befindet sich im Einwirkungsbereich der Straßenimmissionen. Eventuell künftige
Forderungen auf die Erstattung von Lärmschutzmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger
können daher gemäß der Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97) durch den Eigentümer
nicht geltend gemacht werden.

13.0 WASSERGEFÄHRDENDE STOFFE

Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Heizölverbraucheranlagen) sind die
Anforderungen der Bundesanlagenverordnung - AwSV - zu beachten.

14.0 110 kV-FREILEITUNG

Im Norden des Geltungsbereiches verläuft die 110-kV-Freileitung Arnstorf - Marklkofen, Ltg. Nr.
O39 der Bayernwerk Netz GmbH. Die Leitungsschutzzone dieser Freileitung beträgt 22,50 m
beiderseits der Leitungsachse.
Die zur Sicherung des Anlagenbestandes und -betriebes erforderlichen Maßnahmen müssen
ungehindert durchzuführen sein und auch die Erneuerung, Verstärkung oder ein durch Dritter
veranlasster Umbau der Anlagen an gleicher Stelle, bzw. auf gleicher Trasse, unter Beibehaltung
der Schutzzone(n), darf keinen Beschränkungen unterliegen.

Die Bebaubarkeit unter Hochspannungsleitungen richtet sich nach DIN EN 50341-1 und
DIN-VDE 0105-100. Demnach sind bei 110-kV-Leitungen unterschiedliche Mindestabstände zu
den Leiterseilen einzuhalten. Bei der Ermitt-lung der Abstände ist unter der Leitung der größte
Durchhang und seitlich der Leitung das größtmögliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind
anzunehmen. Dies hat zur Folge, dass innerhalb der Schutzzone nur eine eingeschränkte
Bebauung möglich ist.

Im Bereich der Freileitungen sind bei allen Bau- und Bepflanzungsmaßnahmen die, gemäß
einschlägiger Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung, erforderlichen Mindestabstände zu
den Leiterseilen einzuhalten.

Innerhalb der Schutzzonen sind die Pläne für alle Bau- und Bepflanzungsmaß-nahmen der
Bayernwerk Netz GmbH zur Stellungnahme vorzulegen. Dies gilt insbesondere auch für
Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtungen, Werbetafeln, Fahnenmaste usw. Die Bauakte der
Ausführungsplanung ist der Bayernwerk Netz GmbH zur endgültigen Stellungnahme vorzulegen.

Um den Betrieb der Hochspannungsleitung (einschl. Wartung, Inspektion und Instandsetzung) zu
gewährleisten, muss ein Radius von mindestens 10,00 m um die Masten, gemessen ab
Mastmittelpunkt, sowie der Bereich unter den Traversen, von einer Bebauung freigehalten
werden. Die Zufahrt zum Mast muss auch künftig mit Lkw und Mobilkran gewährleistet sein.

Der Bestand, der Betrieb und die Unterhaltung der bestehenden Anlagen ist zu gewährleisten.
Unter Maßnahmen zur Sicherung des Leitungsbetriebes und -bestandes fallen regelmäßige
Korrosionsschutzarbeiten sowie Arbeiten zur Freihaltung der Leitungstrasse von
betriebsgefährdendem Aufwuchs im Durchhangs- bzw. Ausschwingbereich der Leiterseile und
das Säubern der Maststandorte von Büschen und Hecken entsprechend den gemäß
einschlägigen VDE-Bestimmungen erforderlichen Mindestabständen. Die Maßnahmen
beinhalten auch, dass die Erneuerung, Verstärkung oder ein durch Dritte veranlasster Umbau
der Leitung auf gleicher Trasse unter Beibehaltung der Schutzzone keiner Beschränkung
unterliegt.

Einer Bepflanzung mit hochwachsenden Bäumen und Sträuchern innerhalb der
Leitungsschutzzone kann nicht zugestimmt werden. Die maximale Aufwuchshöhe ist in jedem
Fall mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen. Außerhalb der Schutzzonen sind Bäume so
zu pflanzen, dass diese bei Umbruch nicht in die Leiterseile fallen können. In diesem
Zusammenhang machen wir bereits jetzt darauf aufmerksam, dass diejenigen Bäume oder
Sträucher, die in den Mindestabstandsbereich der Hochspannungsleitung wachsen oder bei
Umbruch geraten können, durch den Grundstückseigentümer entschädigungslos
zurückgeschnitten oder entfernt werden müssen bzw. auf Kosten des Grundstückseigentümers
vom Leitungsbetreiber entfernt werden.

Im Bereich der Leitung darf ohne Zustimmung der Bayernwerk Netz GmbH, weder Erdaushub
gelagert, noch dürfen sonstige Maßnahmen durchgeführt werden, die das bestehende Erdniveau
erhöhen.

Die Dachhaut des Gebäudes muss in harter Bedachung nach DIN 4102, Teil 7, ausgeführt
werden.

Antennen-, Blitzschutzanlagen müssen nach den gültigen Bestimmungen (DIN VDE 0855 bzw.
0185) von einem anerkannten Fachmann errichtet werden und mit der Bayernwerk Netz GmbH
abgestimmt werden.

Innerhalb der Schutzzone sind uns alle sonstigen Bauwerke (Beleuchtungsanlagen,
Fahnenmaste, Werbeanlagen etc.) gesondert zur Stellungnahme vorzulegen.

Bei Anpflanzungen innerhalb des Schutzzonenbereiches der Freileitung ist darauf zu achten,
dass nur Gehölze mit einer maximalen Aufwuchshöhe von 2,5 m angepflanzt werden, um den
Mindestabstand zur Freileitung auf jeden Fall einzuhalten. Geplante Pflanzhöhen über 2,50 m
sind gesondert mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen.

Bäume oder Sträucher, die in den Mindestabstandsbereich der Hochspan-nungsleitung wachsen
oder bei Umbruch hineingeraten können, müssen durch den Grundstückseigentümer
entschädigungslos zurückgeschnitten oder entfernt werden bzw. auf Kosten des
Grundstückseigentümers vom Leitungsbetreiber entfernt werden.

Zäune im Bereich der Baubeschränkungszone sind aus isolierenden oder nichtleitenden
Werkstoffen (z. B. kunststoffummantelter Maschendraht, Holz) aufzustellen. Pfeiler, Toranlagen
und leitende Zäune sind zu Erden.

Es ist zu berücksichtigen, dass an Hochspannungsfreileitungen, durch die Wirkung des
elektrischen Feldes, bei bestimmten Witterungsverhältnissen, insbesondere bei Regen, Nebel
oder Raureif, Geräusche entstehen können. Zur Vermeidung einer übermäßigen
Lärmbelästigung wird gebeten, bei der Bestimmung des Mindestabstands zwischen bestehenden
Freileitungen und neuen Wohn- bzw. Industrie-/Gewerbegebieten die Grenzwerte nach der
„Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz“
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) unbedingt einzuhalten.

Emissionen von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen, z. B. von Staub oder Wasserdampf,
in unmittelbare Nähe von Hochspannungsanlagen können deren Funktionsfähigkeit u. U.
erheblich beeinträchtigen. Im Interesse einer störungsfreien öffentlichen Energieversorgung, wird
gebeten diese Sachlage zu berücksichtigen.

Auf die erhöhte Gefahr bei Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsleitungen wird ausdrücklich
hingewiesen. Das Sicherheitsmerkblatt enthält entsprechende Hinweise, die dem
bauausführenden Personal zur Kenntnis zu geben und auch bei späteren
Instandhaltungsarbeiten einzuhalten sind.

In diesem Zusammenhang verweist die Bayernwerk Netz GmbH auf die von den
Bauberufsgenossenschaften herausgegebenen Richtlinien „Sicherheitsabstände bei der
Durchführung von Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen“ und auf die
Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten (DGUV-V3) der Berufsgenossenschaften.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei ungünstigen Witterungsverhältnissen Eisbrocken
und Schneematschklumpen von den Leiterseilen abfallen können. Unter den Leiterseilen muss
unter Umständen mit Vogelkot gerechnet werden. Es wird um Beachtung gebeten, gerade im
Bereich von Stellplätzen, Straßen und Gebäuden. Für solche witterungs- und naturbedingten
Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Bei evtl. auf Gebäuden geplanten Photovoltaikanlagen ist der Schattenwurf der vorhandenen
Maste und Leitungen von den Betreibern zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung /
Erneuerung von Masten, die eine Änderung der Höhe bzw. der Grundabmessungen des Mastes
bedingen und ggf. eine auftretende Änderung des Schattenwurfes verursachen.

Fragen bezüglich der 110-kV-Anlagen sind an die Fachabteilung zu richten:
Bayernwerk Netz GmbH, 110-kV-Leitung Planung-Bau-Betrieb, Hallstadter Straße 119, 96052
Bamberg, Tel.: 0951 82 4221, bag-fub-hs@bayernwerk.de

5.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom,
Wasser, Abwasser, Telekommunikation, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die
Pflanzung und den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.
Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur
flachwurzelnde Sträucher zu verwenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht
erlaubt. Bei Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von
Kabeltrassen freizuhalten, ansonsten sind entsprechende Schutzmaßnahmen
durchzuführen.

6.0 PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den
festgesetzten Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und
Pflanzen und im Hinblick auf eine möglichst standortgemäße und naturnahe
Artenzusammensetzung nicht zulässig.

7.0 ARTENSCHUTZ

Für die Außenbeleuchtung des geplanten Gebietes werden LED-Leuchten mit
warmweißem Licht (Farbtemperatur 2.700 bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt. Ebenso
muss das Lampengehäuse zur Minimierung der Störwirkung gekapselt und nach oben
abgeschirmt sein.

8.0 AUSGLEICHSFLÄCHE
       (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Der zu erbringende Ausgleichsbedarf wurde mit 34.712 Wertpunkten nach
Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" in der Fassung von 2021 und
gem. der Biotopwertliste zur Bayerischem Kompensationsverordnung berechnet.

Der erforderliche Ausgleichsbedarf wird auf einer Teilfläche der Flur-Nr. 241 Gemarkung
Jägerndorf Gemeinde Arnstorf erbracht. Der Ausgleich in einer Höhe von 37.527
Wertpunkten ist in beiliegendem Plan „Ausgleichsflächenplan – Externe Ausgleichsfläche
Fl.Nr. 241 (TF) Gmk. Jägerndorf, Gmd. Arnstorf – Bestand, Planung, Aufwertung M
1:500" mit den darin beschriebenen Maßnahmen lage- und flächenscharf dargestellt.

ZUGÄNGLICHKEIT DER TECHNISCHEN NORMEN, RICHTLINIEN ETC.
Alle technischen Normen, Richtlinien, Arbeitsblätter und sonstigen technischen
Vorschriften auf die der Bebauungsplan in seinen planlichen und textlichen
Festsetzungen verweist, werden bei der Gemeinde bei der Auslegung zur Einsicht bereit
gehalten.

15.0 LÄRMSCHUTZ

Für den Bebauungsplan wurde eine Prognose und Beurteilung anlagenbedingter Geräusche in
der schutzbedürftigen Nachbarschaft, hervorgerufen durch das im Geltungsbereich geplante
Vorhaben, durchgeführt. Das immissionsschutztechnische Gutachten - Schallimmissionsschutz
SMB-6215-01 / 6215-01_E02 vom 10.02.2023 durch das Büro Hoock & Partner Sachverständige
PartG mbB aus Landshut (sh. Anlage 2) belegt, dass der Betrieb der geplanten Lager- und
Umschlagshalle im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Memberg II" nach den Maßgaben der
Betriebsbeschreibung in keinem grundsätzlichen Konflikt mit dem Anspruch der
schutzbedürftigen Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche steht
und dass auch keine unzulässige Konfliktverlagerung auf ein nachgelagertes
Genehmigungsverfahren vorliegt. Festsetzungen zum Schallschutz sind nach Auffassung der
Verfasser im Bebauungsplan daher nicht erforderlich.

Um die in den Vorhabens- und Erschließungsplänen konkretisierte Lager- und Umschlagshalle
ohne Konflikte mit dem Anspruch der Nachbarschaft auf Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch anlagenbezogene Geräusche realisieren zu können, ist diese so zu
planen und betreiben, dass die nachstehenden Anforderungen erfüllt werden.
1. Unnötige Motorleerläufe sind durch organisatorische Maßnahmen so weit als möglich zu
unterbinden.
2. Im Freien sind mit Ausnahme von Lieferverkehr, Be- und Entladetätigkeiten keine
lärmintensiven Tätigkeiten zulässig.
3. Während der Nachtzeit (22:00 Uhr – 06:00 Uhr) darf das südwestliche Tor (Tor 1) nicht
genutzt werden.
4. Relevanten Abweichungen von diesen Bestimmungen kann ausschließlich dann zugestimmt
werden, wenn der Genehmigungsbehörde diesbezüglich ein qualifizierter Nachweis der
schalltechnischen Unbedenklichkeit vorgelegt wird.

ENTWURFSBEARBEITUNG: 21.03.2023, 04.07.2023, 16.01.2024

ENTWURFSVERFASSER: 
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